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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag / den 2 s Nov. 1800. Drittes Quartal. Den 4 Frimäre IX.

Gesetzgebender Nath, 17. Nov.

Präsident: Fueßli.
Der Voll;. Rath verlangt durch xine Botschaft

einen neuen Credit von 16/000 Franken für das Ml-
nisterium der Finanzen.

Diesem Verlangen wird entsprochen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an dir Finanz-
commißion gewiesen:

B. G. Durch das Decket vom 20. August 1800
wurde der Verkauf des dem Kloster Frauenthal zu«

gehörigen Hofs von Ma schwanden im Canton Zürich,
bewilligt, und in Folge dessen, die Versteigerung vor«

genominen. — Wir legen Ihnen heute, B. Gesetzgeber,
das Resultat derselben vor: Das höchste und lezte Ge-
bot beträgt 21,920 Fr. ; eine Loostmgssnmme, welche
die gesetzlich aufgenommene Schätzung, um 9872 Fr.
übersteigt, und der Nation einen breymal höheren Er-
trag, als durch die bisherige Pacht gewährt, denn alles

was der ehemalige Lchemann bezahlt hatte, bestand

jährlich j» 65 Zürchcrgulden, etwas Ehrschatz und 1;
Mütt Kerner. — Wir sind überzeugt B. G. ,daß Sie
keinen Augenblick anstehen werden, einen über alle Er«

Wartung vortheilhast ausgefallenen Verkauf, mit Ihrer
Ratifikation zu bekräftigen.

Der B. Doktor R a hn, Prof. der Physik und Ma-
themalik an dem Zürcherschen Gymnasium, übersendet
den Plan zu einer zweckmäßigen Organisation des mc-
dicinifcheu Ptgjzcywesens.

» Uederzeugl — ,agc der B Rahn in seinem Be-
gleitungsschreibcn — von der Dringlichkeil der Sache
und aufgemunrcrt durch das mir geschenkte Zutrauen,

eiferte ich «„ch, einen solchm Ptan ungesäumt zu
verfertigen, von dem ich glaube behaupten zu dörfen,

aß er das Resultat eigener Erfahrung und einer ge»

flissenen Zurathzichung der allgemein beliebtesten Medici»
nal Polizcyverordnungen anderer Länder sey. — Auf
die Armuth unserer Staatscasse und auf Aussindigma.
chung dergleichen Quellen, welche ohne die Staatsbür»
ger zudrücken, die Ausführung mit möglichster Scho-
nun g der öffentlichen Casse erleichtern, glaube ich in
Allem Rücksicht genommen zu Haben. "

Der Rath beschließt, dem B. Rah« soll vorläufig
der verbindlichste Dank für tuest Arbeit erstattet wer-
den; die Arbeit selbst werd an die Polizeycommißion
gewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Appellation an das Publikum gegen die

Müs lin sehe Schrift, Vertheidigung
der Geistlichen betitelt, von Bern-
hard Friedrich Kühn, laotiens àiw»
cielostibu» irw? 8. Bern b. Geßner. S. 7;.

H

Müslins angebliche Vert h eid ig »nq der G ci st,

lichen, findet sich im i-z. Stück des N. Revuv,
likancrs angezeigt; Kuhns Appellaiion gegen Hisse

Schrift verdient in mehr als einer Rückficht die Aus.
merksamkeit unbefangener Leser.

Das vornehmste Merkmal von der Güte irgend eines

litterarischen Produkts ist unstreitig dieses: daß es deu

Zweck erreiche, um deßwillen es geschrieben worden; —
und in dieser Hinsicht läßt die Kuhnische Appellation
kaum einen Wunsch unbefriedigt. Ihr Verfasser geht

die Anschuldigungen, die sein Gegner so freygebig

gegen ihn angebracht hat, der Reihe nach durch,
und erörtert, berichtigt, entkräftet jede derselben mit
solcher Sorgfalt und so entscheidenden Gründen, daß

davon endlich nichts mehr übrig bleibt als die Lüg e.
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